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An 

BGBI 

BKA 

BM ... 

BMF 

BMLS 

BMSG 

BMVIT 

EUR 

id(g)F 

IT 

Mill 

Mrd 

RH 

Absatz 

Anikel 

Bundesgesetzblatt 

Bundeskanzleramt 

Bundesministerium ... 

für Finanzen 

für öffentliche Leistung und Spon 

für soziale Sicherheit. Generationen und 

Konsumentenschutz 

rur Verkehr. Innovation und Technologie 

Euro 

in der (geltenden) Fassung 

Informationstechnologie 

Million(en) 

Milliarde!n) 

Rechnungshof 

Weitere Abkürzungen sind bei der erstmaligen Erwähnung im Texl angefllhn. 
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VorbemerKungen 

Vorbemerkungen 

VorLage an den NationaLrat 

Der RH berichtet dem Nationalrat gemäß Art 1 26d Abs I zweiter Satz 

B- VG nachstehend über das Ergebnis der von ihm durchgeftihrten Ge

barungsüberprufung hinsichtlich der Ruhestandsversetzungen bei den 
Österreichischen Bundesbahnen. 

DarsteLLung des Prüfungsergebnisses 

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusam

menfassend die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit I an der 

zweiten Stelle der Absatzbezeichnung), deren Beurteilung durch den 

RH (Kennzeichnung mit 2), die Stellullgnahme der überprüfteIl Stelle 
(Kellnzeichllullg mit J ulld im Kursivdruck) sowie die allfall ige Gegen

äußerung des RH (Kennzeichnung mit 4) anein.nder gereiht. Das in 

diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls kaufmän

nische Auf- und Abrundungen. 

Alle personen bezogenen Bezeichnungen werden aus G runden der 
Übersichtlichkeit und einfachen Lesbarkeit nur in einer Geschlechts

form gewählt und gelten gleichermaßen für Frauen und Männer. 

Der vorliegende Bericht des RH ist nach der Vorlage an den National

rat über die Homepage des RH hup:llwww.rechnungshof.gv.at ver

ftigbar. 

1 
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Kurzfassung 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 

Verkehr, Innovation und Technologie 

Prüfungsergebn;s 

Ruhestandsversetzungen bei den 
Österreichischen Bundesbahnen 

Die Ruhestandsve.rsetzungen von Bundesbahnbeamten durch die Öster

reichischen Bundesbahnen (ÖBB) erfolgten im Wesentlichen geset

zeskon form. Bei den Ruhestandsversetzungen wegen festgestellter 

DienstunfaJügkeit bat der RH den medizinischen Inhalt der ärzt

lichen Gutachten nicht erhoben. Die im Zeitraum Jänner 2001 bis 

Mai 2002 durchgeführten vorzeitigen Ruhe tanclsversetzungen durch 

die ÖBB waren zugleich Gegenstand paralleler Untersuchungen durch 

das ßundeskriminalamt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wien. 

Im überpriiften Zeitraum 1998 bis Juni 2002 führten die ÖßB 

7 200 Ruhestandsversetzungen von Bundesbahnbeamten durch. Laut 

Rechtslage konnte der Bundesbahnbeamte nach über 34,5 (Bahn-) 

Diensijahren - über eigenes Ansuchen oder auf Initiative der ÖBB -

mit Anspruch auf Ruhegenuss im Höchstausmaß von 8 3  % des Letzt

bezuges in den dauernden Ruhestand versetzt werden. Seit Okto

ber 2000 kam eine Wartezeit von bis zu 1 8  Monaten bzw seit Juli 2004 

von bis zu 60 Monaten jeweils ab Erreichen des höchstmöglichen 

Ruhegenussanspruches hinzu. 

Die stufenwei e Einführung einer Wartefris! betraf nur rund ein Vier

tel aller Ruhestandsversetzungen und blieb schon deswegen in ihrer 

Gesamtwirkung entsprechend gering. I m  Juli 2002 waren nur zwölf 

der damals rd 43 000 Bundesbahnbeamten älter als 60 Jahre. 

69 0/1) der Ruhestandsversetzungen durch die ÖBB erfolgten vorzei

tig wegen festgestellter Dienstunfähigkeit. Die diesen Ruhestands

versetzungen von der Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen

bahner zugrunde gelegten ärztlichen Gutachten wurden durch die 
Ößß nicht angefordert. 

3 
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4 010 der Ruhestandsver etzungen durch die ÖBB erfolgten vorzei

tig aus dienstlichen Interessen. Voraussetzung dafür war, dass der 

Bedarf für diesen Dienstposten wegfiel und keine Möglichkeit zur 

Versetzung auf eine gleichrangige Stelle gegeben war. 

Den zum Ende 1995 bei den ÖBB beschäftigten Mitarbeitern boten 

die ÖBB die Möglichkeit, künftig in das pensionsversicherungsfreie 

Dienstverhältnis als Bundesbahnbeamte zu wechseln. Davon mach

ten im Zeitraum 199B bis Ende 2002 noch rd 3 100 Mitarbeiter Ge

brauch. Das Verhältnis Bundesbahnbeamte zu ASVG-Versicherten 

änderte sich seit 1995 von BI: 19 auf BB: 1 2. 

Im Zeitraum 199B bis 2002 san.k die Gesamtzah.1 der Beschäftigten -

Bundesbahnbeamte und ASVG-Versicherte - von rd 55 500 auf rd 

48 800. Zugleich stieg aufgrund restriktiver Personalaufnahmen das 

Durchschnittsalter von 37,9 auf 39,7 Jahre an. Dies bewirkte in Ver

bindung mit  den jährlichen Bezugssteigerungen vOn durchschnitt

lich 2,5 010, dass trotz des kontinuierlich gesenkten Personalstands der 

Personalaufwand 2002 gleich hoch war wie zu Beginn (Ende 1993) 
der Ausgliederung der ÖBB aus dem Bundeshaushalt. 

Der Grund für das Zuschusssystem des Bundes lag im ungünstigen 

Verhältnis zwischen der Anzahl der Beitrags- zu den Pensionsjah

ren. Kontrollk.reise des Bundes zur Begrenzung seiner Pensionslast, 

insbesondere durch Vorlage oder Einsichtnahme in pensionsreJevante 

Unterlagen der ÖBB, wurden weder festgelegt noch eingerichtet. 

Durch die Einbeziehung des allgemeinen Nebenbezugspauschales in 

die Gehaltsansätze ab Mai 2002 werden bis zum Auslaufen der ÖBB

Pen ionen bis etwa 2056 voraussichtliche Mehrkosten flir den Bund 

vOn rd 1 200 Mill EUR entstehen. 

In den rd 300 Stichproben sowie bei Auswertung der insgesamt rd 

7 200 Ruhestandsversetzungen im Zeitraum 1998 bis Juni 2002 war 

das Bemühen der ÖBB um Beachtung der maßgeblichen Vorschrif

ten nachvollziehbar. Ein Einwirken der ÖBB auf ihre Bediensteten 

zum vorzeitigen Pensionsantritt konnte nicht festgestellt werden. 

AJlerdings waren die Rahmenbedingungen dergestalt, dass ein mög

lichst früher Pensionsanmrt begünstigt wurde. 

BMVIT 
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Ruhestandsversetzungen bei den 
Österreichischen Bundesbahnen 

Kenndaten der Österreichischen Bundesbahnen 

I 
Eigentümer 

Rechtsform 

100 Go Republik Österreich, vertreten durch da BMVIT 

Sondergesellschaft des Bundes (Bundesbahngesetz 1992, BGBI Nr 825/1992 idgF; 
Bundesbahnsuuklurgesetz 2003, BGBI I Nr 138/2(03) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Anzahl 
Beschäftigte im 
lahresdurchschnitt 55 533 54 229 52 450 50 320 48 802 47503 

Veränderung 
zum Vorjahr - 1 670 - 1 304 - I 779 - 2 130 - I 518 - I 299 

Ruhest�dsversetzungen 
durch OBB 1 222 1 407 2 315 I 503 I 391 I 242 

Durchschnittliches 
Pensionsantrittsalter 52,6 52,4 52,3 52,2 52,2 52,2 

in Mrd EUR" 
Umsatzerlöse 1,990 2,017 2,074 2,118 2,110 2,108 

davon gfm�"wir1scha.ft/jche 
L�slUngsbesle!lungen 
des Bundes 0,600 0,609 0,612 0,604 0,586 0,577 

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 0,081 0,078 - 0,235 0,122 0,125 0,100 

davon Zuschuss des Bundes 
zum Betrieb der 
In.frQsr1U�lUr /,045 J,/JJ 0,773 I, /45 1,197 /,1/ / 

Pensionslast des Bundes für 
ÖBB-Pensionen 1,147 1,153 1.166 1,192 1,195 1,213 

• Rundungsdirre.r�nztn möglich 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

B'1V • 

I Mit Schreiben vom April 2002 ersuchten die damalige Bundesminis

terin fur öffentliche Leistung und Sport, Dr Susanne Riess-Passer, und 

der Bundesminister Für Finanzen, Mag Karl-Heinz Grasser, den RH um 
Überprüfung der Frühpensionierungspraxis unter anderem im Bereich 

der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Als Begründung wurden 

einerseits das Vorliegen von Hinweisen über Ruhestandsverserzungen 

von Bundesbahnbeamten ohne offensichtliche gesundheitliche Mängel 

vor Erreichen der erforderlichen Gesamtdienstzeit von 3 5  Jahren und 

andererseits die dem Bund daraus elWachsenden finanziellen Lasten 

angeruhn. 

5 
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Der RH überprüfte von September 2002 bis Jänner 2003 die von 1998 
bis Juni 2002 von den ÖBB durchgeführten rd 7 200 Ruhestand ver

setzungen. Von diesen erfolgten 69 % krankheitsbedingt wegen fest

gestellter Dienstunfahigkeit und 4 % aus dienstlichen Interessen jeweils 

vorzeitig. Der RH erhob weiters die Vorgangsweise zur Erlangung der 

ärztlichen Gutachten, nicht jedoch deren medizinischen Inhalt. 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung durch den RH prüfte die interne 

Revision der ÖBB im Auftrag des Vorstandes die von Jänner 2001 bis 

Mai 2002 durchgeführten vorzeitigen Ruhestandsversetzungen. Die 

interne Revision stellte keine Verstöße gegen die bestehende Rechts

lage fest. 

Ebenfalls während der Gebarungsüberprüfung führte das Bundeskri

minalamt - im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wien - schwerpunkt

mäßig für den Zeitraum Jänner 2001 bis Mai 2002 Vorerhebungen zu 

den sowohl von den ÖBB als auch von anderen ausgegliederten Ein

richtungen des Bundes durchgeführten vorzeitigen Ruhestandsverset

zungen durch. Der RH und das Bundeskriminalamt informierten ein

ander wechselseitig über den Stand der Erhebungen. 

Zu dem im Juli 2003 überminelien Prüfungsergebnis. das auch dem 

BKA und dem BMF zur KenntniS zugeleitet wurde, nahmen die ÖBB 

im September 2003 und das BMVlT im Oktober 2003 - in weiten 

Teilen gleich lautend - Stellung. Der RH verzichtete auf eine Gegen

äußerung. 

Um über die in der Stellungnahme der ÖBB in Aussicht gestellte Kün

digung des Pensionskassenmodells und des Arbeitszeitansparmodells 

berichten zu können, wurden die ÖBB um eine entsprechende Mittei

lung ersucht. Die ÖBB stellten die Ergänzung dem RH im Juli 2004 

zur Verfügung. 

2 Der RH ging bei der Auswahl der gesamten Ruhestandsversetzungen 

durch die ÖBB davon aus, dass sich die einzelnen Fälle hinsichtlich 

möglicher Mängelarten und Mängelhäuflgkeiten deutlich unterschei

den. Mit Hilfe eines IT-gestützten Auswahlverfahrens wurden die zu 

überprüfenden Fälle von Ruhestandsversetzungen erminelt. 

B'W.T 
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Rechtsgrundlagen 

B 'IT 

Ruhestandsversetzungen bei den 
Österreichischen Bundesbahnen 

Dazu wurden alle Ruhestandsversetzungen nach einheitlichen Grund

sätzen durch unterschiedlich gewichtete wertabhängigei) und wert

unabhängige2) Parameter beschrieben, mit Risikopunkten bewenet und 

nach der Punkteanzahl gereiht. 

I) zB Bnmobezug zwölr Monale vor dem Pensionsantrüt, Bnmoletztbezug. Bruno
ruin-bezug. Einmalzahlungen, Zulagen 

2) zB Pensionsantriltsalter, Oienstzeitd.auer. Krankenslandstage. Arbeitsplatzwechs�1 im 
letzten Dicnstja_hr, in df:r Öffenllichb·it und/oder in politischen Gremien genannte 
Ruhestandsversetzungen 

Sodann erfolgten eiDe Einteilung in sechs Risi.koklassen und eine Fest

legung der Stichprobengröße je Risikoklasse. In der höchsten Risiko

klasse wurden alle Ruhestandsversetzungen überprüft. 

Da in den vom RH durchgefühnen rd 300 Stichproben die Abweichun

gen der Datensätze der ÖßB von den Originalunterlagen weniger als 

ein Prozent betrugen, legte der RH - in seinem Vorgehen durch ein 

wissenschafUiches Gutachten bestätigt - seinen Auswertungen die 

Gesamtheit aller rd 7 200 Dalensälze zugrunde. 

Für kalenderjahrbezogene Vergleichszwecke ergänzte der RH im Feb

ruar 2003 die Datensätze um jene des zweiten Halbjahres 2002 auf 

insgesamt rd 7 800 Datensätze. Soweit sich Aussagen des RH auf die 

Daten bis Juni 2002, somit auf den Überprüfungszeitraum be.ziehen, 

ist dies im Bericht ausdrücklich vermerkt. 

3 Wichtige Rechtsgrundlagen für die Pensionsgebarung der ÖBB waren: 

- das Bundesbahngesetz 1992, BGBI Nr 825/ 1992; 

- die Allgemeinen Vertragsbedingungen für Dienstverträge bei den ÖBB 

aus 1995 (AVB); 

- das Eisenbahnrechtsanpassungsgesetz 1997, BGBII Nr 15/ 1998; 

- das Bundesbahn-Pensionsgeseu, BGBI I Nr 95/2000 Artikel 13 des 
Pensionsreformgesetzes 2000; nach der Aufhebung des Pensionsreform

gesetzes 2000 durch den Verfassungsgerichtshof Neuformulierung im 

Artikel 12 des Pensionsreformgesetzes 2001, BGBI I Nr 86/2001; 

- das Deregulierungsgesetz-Öffentlicher Dienst 2002, BGBI I Nr 1 19/2002; 

- das Budgetbegleitgesetz 2003, BGBI I Nr 71/2003; 

- das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBI Nr 189/1955 
idgF. 
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Begriffe 

Bezug 

Ruhebezug 

Versorgungsbezug 

Nebengebühren

zulage 

Nebenbezüge 

Allgemeines Neben

bezugspauschale 

Gehaltsgruppe 
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4 Im Bericht werden folgende, aus den gesetzlichen Bestimmungen bzw 

den internen Vorschriften der ÖBB stammende Begriffe verwendet: 

Das dem Bundesbahnbeamlen des Aktivstandes gebührende Gehalt und 

allfallige Zulagen (Kinderzulage, Dienstzulage und Funktionspauschale). 

Der dem Bundesbahnbeamten des Ruhestandes gebührende Ruhegenuss 

und die nach dem Bundesbahn-Pensionsgesetz gebührenden Zulagen 

(zB Nebengebührenzulage). 

Der einem Hinterbliebenen gebührende Versorgungsgenuss und die nach 

dem Bundesbahn-Pensionsgesetz gebührenden Zulagen (zB Nebenge

bührenzulage). 

Im Ruhebezug bzw Versorgungsbezug enthaltene, nach einem Durch

schnittssatz bemessene Zulage, für welche die gemäß § 40 AVB zukom

menden Nebenbezüge für Mehrleisrungen. für Erschwernisse und für 

Gefahrdungen anspruchsbegründend sind. 

Die dem Bundesbahnbeamten des Aktivstandes neben dem Bezug gemäß 

§ 40 AVB zustehenden Vergütungen mit Entgehcharakter (zB Über

stundenvergürungen, Leisrungsprämien. Erschwerniszulagen, Gefah

renzulagen) oder mit Aufwandscharakter (zB Aufwandsentschädigun

gen, Fehlgeldentschädigungen, Fa hrgebühren). 

Zu den Nebenbezügen gehörte bis Ende April 2002 das allgemeine Neben

bezugspauschale. 

Eine pauschale Abgeltung für die aus der Verwendung sich ergebenden 

Leisrungen und rur die mit der Dienstausübung verbundenen Erschwer

nisse und Aufwendungen. 

Die besoldungsmäßige Zuordnung aurgrund der Verwendung. Das Gehalt 

wird durch die Gehaltsgruppe und innerhalb dieser durch die Gehalts

stufe bestimmt. 

B"IVIT 
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Arten der 
Dienstverhältnisse 

BMV:" 

Ruhestandsverseuungen bei den 
Österreichischen Bundesbahnen 

5 (I) Gemäß den ab I. Jänner 1 996 in Kraft getretenen AVB waren die 
zum Ende 1 995 im Dienststand befindlichen Bediensteten entweder in 
einem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis als Bundesbahn
beamte oder in einem nach den Bestimmungen des ASVG pensions
versicherungspflichtigen Dienstverhältnis angestellt. 

(2) Für Bundesbahnbeamte harren die Ößß mangels eines Pensions
versicherungsträgers die Ruhestandsversetzung elbst durchzuführen. 
Den ÖßB oblag zusätzlich für Rechnung de Bundes die Pensionsver
sorgung der Pensionsparteien (Pensionisten, Witwen und Waisen). Im 
Jahresdurchschnitt waren rd 80 Bedienstete der ÖBB mit der Abwick
lung der Verfahren zur Ruhestandsversetzung sowie mit der liquidie
rung der laufenden Ansprüche der Pensionspaneien ständig betraut. 

Ein Anspruch der ÖBB gegenüber dem Bund auf Kostenersatz für die 
Mitwirkung am Ge etzesvollzug bestand nicht (§ 63 des Bundesbahn
Pensionsgeselzes). 

Aktive Bundesbahnbeamte hatten einen Pensionsbeitrag von 1 0,25 'lb 

sowie einen Pensionssicherungsbeitrag von bis zu 4,8 'lb des Bruno
bezuges - zusammen somit bis zu 1 5,05 'lb - an die ÖBB zu leis
ten. In den Ruhestand versetzte Bundesbahnbeamte entrichteten einen 
Pensionssicherungsbeitrag bis zu 4,8 'lb (ab 2004 bis zu 5,8 'lb) des 
Bruttoruhebezuges; Hinterbliebene entrichteten einen Pensionssiche
rungsbeitrag bis zu 0, 8 'lb (ab 2004 bis zu 1 ,8 'lb) des Brutroversor
gungsbezuges. 

Die Pen ion beiträge der aktiven Bundesbahnbeamten verblieben dem 
Unternehmen. Dafür hatten die ÖBB einen pauschalen Pensionsbeilrag 
in der Höhe von 26'lb des Aufwands für Bezüge einschließlich Neben
bezüge (Aktivbezüge) der Bundesbahnbeamten gemeinsam mit den ein
gehobenen Pensionssicherungsbeilrägen an den Bund abzuführen. 

(3) Für die ab 1 996 neu eingetretenen Bediensteten konnte ein pen
sionsversicherungsfreies Dienstverhältnis zu den ÖBB als Bundesbahn
beamte nicht mehr begründet werden; für sie galt ein pensionsversi
cherungsptlicht;ges Dienstverhältnis nach dem ASVG. 

9 
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6.1 Die AVB boten allen Ende 1995 bei den ÖBB beschäftigten Mitarbeitern 
(auch Lehrlingen und Vertragsbediensteten) die zeitlich nicht begrenzte 
Möglichkeit, in das pensionsversicherungsfreie Dienstverhältnis als 
Bundesbahnbeamte zu wechseln. Davon machten im Zeitraum von 
1998 bis Ende 2002 noch rd 3 100 Mitarbeiter Gebrauch. Das Verhäh

nis Bundesbahnbeamte zu ASVG-Versicherten änderte sich seit 1995 
von 81:19 auf88:12. 

6.2 Die Beschäftigtenstruktur der ÖBB verstärkte sich in Richtung unfle
xible Dienstverhältnisse (Bundesbahnbeamte) mit umfassendem Kün
digungs- und Verserzungsschurz; dies geschah trorz laufender Ruhe
standsversetzungen von Bundesbahnbeamten und ausschließlicher 
Neuaufnahmen in Pflichtversicherungsverhälrnisse nach dem ASVG. 

6.3 Lallt Stellungnahmen des BMVlT und der ÖBB würden auch deji.ritiv 
gestellte Bedienstere keil/en besonderen Versetzungsse/rurz genießen. 
Bei dienstlicher Norwendigkeit sei eine Veränderung des Einsafzor/es 
oder Eillsatzbereiches unter Beachrung der geltenden arbeifsrecht/ie/len 
Rege/ungen möglich. Auch die Rechtsprechung dazu I/Obe wiederholt 
festgestellt, dass unkündbaren Arbeirnehmenr sogar eine erllöhre F/e
.ribilirät zugemutet werden könne. 

7.1 Für die ab 1995 neu eingetretenen vollbeschäftigten Bediensteten boten 
die ÖBB ein so genanntes Arbeirszeitansparmodell an. Dabei werden lau
fend geleistete,jedoch nicht abgegoltene Überstunden im Höchstausmaß 
von 1 .5 Wochenstunden entsprechend dem jeweiligen Gehalt als Über
stunden mit 50% Zuschlag bewertet, angesammelt und jährlich verzinst. 

Ab Erreichen des 50. Lebensjahres steht es dem Bediensteten dann frei, 
den angesparten Betrag wieder in Arbeitszeit umzurechnen und in diesem 
Ausmaß vor der Pension Zeitausgleich zu nehmen. Nicht verbrauchte, 
angesparte Beträge sind auszuzahlen. 

Dieses Modell ermöglichte somit faktisch die künftige Herabserzung 
des Mindestalters für den Pensionsantritt um rd zwei Jahre. Der Voll
ausbau des Modells würde spätestens ab 2033 rd 1 Mrd EUR an Rück
stellungen bzw 26 Mill EURjährlich an laufenden Aufwendungen er
fordern. 

7.2 Diese freiwillige arbeitsrechtliche Verbesserung war für die ÖBB nicht 
wirtschaftlich, weil sie die künftige fmanzielle Lage des Unternehmens 
nachhaltig erschweren könnte. Der RH empfahl den ÖBB, von dieser 
kostenintensiven Regelung in den AVB Abstand zu nehmen. 

B"'V r 
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Pensionskassen
modell 

aMltIT 

Ruhestandsversetzungen bei den 
Österreichischen Bundesbahnen 

7.3 Laur deli gleie" lautenden StelluJlg'Jahmen von BMVIT und ÖBB sollte 
mir dem Modell ein Allsgleicllj'iir die - im Vergleich zu Bundesbahn
beamten - ungünstigeren PrmsionsantritTsbedingungen geseha.ffhl werd�1. 

Die ÖBB teilte" ergänzend im Juli 2004 mit, dass die Geltung des Arbeits
zeitanspannodells wegen Kündigung der Vereinbarung durch den Vor
stand der ÖBB mit Ablauf des Monats September 2004 geelldet hat. 

8.1 Alle ab 1995 neu eingetretenen vollbcschäftigten Bediensteten nahmen 
neben der gesetzlichen ASVG-Pensionsversicherung an einem ergän
zenden beitragsorientierten • betrieblichen Alters-, Berufsunfahigkeits
und Hinterbliebenen-Pensionskasscnmodell teil. Die ÖBB entrichte
ten dabei Beiuäge von 1 ,5 'l\) des regelmäßigen Bruttomonatsgehalts 
an die Pensionskasse, der Bedienstete konnte sich freiwillig zu einer 
gleich hohen pensionserhöhenden Beitragsleisrung verpOichten . 

• Bei einer Pensionskasse handelt es sich um e-ine Aktiengesellschaft. die berechtigt i 1. 
Pensionsleistungen ZUlU agen bzw zu erbringen. Um die zu diesem Zweck erforder
lichen Pensionskassenbeilräge einzunehmen und zu veranlagen, schließt sie einen 
Pensionskassenvenrag mit einem Arbeitgeber ab. in welchem einerseits ihre Leis
tungen an die AnspTUchsberechtigten und andererseils die an sie zu entrichtenden 
Beilräge festgelegt werden. 
Beim bcitragsorienfienen Pensionskassenmodell ergil:n sich nach dem Veranlagungs
ergebnis die Pensionsleis(ung. 

Die ÖBB garantierten den Bediensteten eine Mindestrendite von jährlich 
5 'l\) auf das gesamte eingezahlte Kapital. Diese Ausfallsgarantie könnte 
im Falle einer ungünstigen Kapitalmarktentwicklung die ÖBB spätes
tens ab 2033 jährlich mit bis zu 95 Mill EUR finanziell belasten. 

8.2 Der RH anerkannte die den Bediensteten eingeräumte Möglichkeit, mit 
einem Pensionskassenmodell an einer höheren Altersversorgung teil
zunehmen. Hinsichtlich der garantierten Mindesrrendite empfahl der 
RH, diese Betriebsvereinbarung zu überdenken, weil die wirtsehahli
che Entwicklung der Pensionskasse gänzlich außerhalb der Einnuss
nahme der ÖBB steht. 

8.3 Laut Stellullgllahmetl des BMVTT Ulld der ÖBB würde sicl! die Garalltie 
des Mindestverotllagung I'rfolgs nur auf die DienstgeberbeilTäge und auf 
deli im Durchsc1mirr der lemen fonf Jahre erzie/rell rechnullgsllläßigen 
Veralliagungsüberschliss der Pellsiollskasse beziehen. Damit würden die 
Eifolge sehlechler und guter Ertragsjahre vorersr ausgeglichen werden. 

Die ÖBB lei/ten ergänzend im Juli 2004 mit, dass die diesbezügliche 
Betriebsvereinbarullg durch deli Vorsiand der ÖBB for die lIach dem 
J I. März 2004 neu Eintretenden aufgekündigt wurde. 

1 1  
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9.\ Die ÖBB begannen seit der Ausgliederung aus dem Bundeshaushalt 
im Jahr 1994 verstärkt zu rationalisieren. Von 1998 bis 2002 sank die 
Gesamtzahl der Beschäftigten (Bundesbahnbeamte und ASVG- Versi
chene) von rd 55 500 auf rd 48 800. Zugleich stieg aufgrund restrik
tiver Personalaufnahmen das Durchschninsalter der Beschäftigten von 
37,9 auf 39 ,7 Jahre an. 

Dies bewirkte in Verbindung mit den jährlichen Bezugssteigerungen 
von durchschnittlich 2,5 %, dass der Personalaufwand 2002 trotz des 
kontinuierlich gesenkten Personalstandes gleich hoch war wie zu Be
ginn (Ende 1993) der Ausgliederung der ÖBB auS dem Bundeshaushalt. 

In den Minelfristplanungen gingen die ÖBB von einer weiteren Senkung 
des Personalstandes um bis zu 7 000 Beschäftigte aus. 

9.2 Die Personal reduktionen waren überwiegend auf die jährlich durch
schnittlich I 600 Ruhestandsversetzungen von Bundesbahnbeamten 
zurückzuführen. Ohne laufende weitere Ruhestandsversetzungen durch 
die ÖBB werden die Unternehmensziele der nachhaltigen Verbesserung 
des winschaftlichen Ergebnisses nicht im vorgegebenen Umfang zu 
erreichen sein. 

9.3 Das ßMVTT und die ÖßB /lahmen diese/l Saclwerhalt zur Kem,tnis. 

10.\ Laut Rechtslage konnte der Bundesbahnbeamte nach über 34 ,5 (Bahn-) 
Diensljahren über eigenes Ansuchen oder auf Initiative der ÖBS mit 
Anspruch auf Ruhegenuss im Höchstausmaß von 83 % des Letztbezu
ges in den dauernden Ruhestand versetzt werden. Seit Oktober 2000 
kam eine Wartezeit von bis zu 18 Monaten bzw seit Juli 2004 von bis 
zu 60 Monaten jeweils ab Erreichen des höchstmöglichen Ruhegenuss
anspruches hinzu. Das durchschninliche Pensionsantrittsalter der Be
diensteten mit über 34,5 Dienstjahren stieg von 53,4 Jahren (2000) auf 
54,4 Jahre (2002). 

10.2 Die stufenweise Einführung einer Wartefrist betraf nur rund ein Vier
tel aller Ruhestandsversetzungen und blieb schon deswegen in ihrer 
Gesamtwirkung entsprechend gering. Der RH bemerk.te ergänzend, 
dass im Juli 2002 nur zwölf der damals rd 43 000 Sundesbahnbeam
ten älter als 60 Jahre waren. 

10.3 Das BMV/T und die Ößß /lah/JIet! diese/l Saclwerhalt zur KelJ/JInis. 

B"IVIT 
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Dienstunfähigkeit 
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Ruhestandsversetzungen bei den 
Österreichischen Bundesbahnen 

1 1.1 69 % der Ruhestandsversetzungen durch die ÖBB von 1998 bis Ende 2002 
erfolgten laankheitsbedingt nach ärztlicher Untersuchung noch vor Er
reichen der 34 ,5 Dienstjahre. Bei festgestellter Dienstunfahigkeit waren 
Zeiträume, für die vor dem Bahn- oder Bundesdienst sonstige Pen
sionsversicherungszeiten anftelen. in bestimmtem Umfang ersatzweise 
anzurechnen (§ 48 des Bundesbahn-Pensionsgesetzes). 

Demnach waren aus dem Titel der Dienstunfilhigkeit zu unterscheiden: 

Gruppe (I) 

Bundesbahnbeamte. die krankheitshalber in den Ruhestand versetzt wur
den und durch Anrechnung früherer Versicherungszeiten den vollen 
Ruhegenussanspruch erreichten. Diese bildeten von 1998 bis Ende 2002 
mit rd ) 000 Ruhestandsversetzungen oder 38 % die größte Gruppe. 

Gruppe (2) 

Bundesbahnbeamte. die krankheitshalber in den Ruhestand versetzt 
wurden und trotz Anrechnung früherer Versicherungszeiten den vollen 
Ruhegenussanspruch nicht erreichten. Im genannten Zeitraum betraf 
dies rd 1 800 Ruhestandsversetzungen oder 2 3  %. 

Gruppe (3) 

Bundesbahnbeamte, die krankheitshalber,jedoch unter Setzung einer 
Frist in den zeitlichen Ruhestand versetzt wurden. Das waren im ge
nannten Zeitraum rd 600 Ruhestandsversetzungen oder 8 %. Diese 
Bedienstetengruppe wurde nach einem Jahr nachuntersucht und dann 
entweder reaktiviert. neuerlich in den zeitlichen Ruhestand oder in 
den dauernden Ruhestand versetzt. 

1 1.2 Die Bestimmung des § 48 des Bundesbahn-Pensionsgesetzes war den 
für Bundesbeamte geltenden Bestimmungen des Pensionsgesetzes 19 65 
nachgebildet. Mit dem Pensionsreformgesetz 2000 hat der Gesetzge
ber allerdings für Bundesbeamte die Voraussetzung der festgestellten 
Dienstunfähigkeit für eine Anrechnung fremder Versicherungszeiten 
per I. Oktober 2000 eliminiert'. Bei Ruhestandsversetzungen im Bereich 
des Bundes waren daher seither solche Versicherungszeilen auch ohne 
Dienstunfähigkeit anzurechnen . 

• § 55 des P�nsionsg�tzes 1965 in der Fassung des P�nsionsreformgeselZes 2(X)() 
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Gemäß einer für Vergleichszwecke erstellten Anrechnung solcher Ver
sicherungszeiten auch für Bundesbahnbeamte hätte dies im Zeitraum 
1998 bis Ende 2002 nur bei den erwähnten Gruppen (2) und (J) zu Ruhe

standsversetzungen wegen Dienstunfahigkeit geführt. Die Gruppe (1) 
hätte dagegen den vollen Ruhegenussanspruch auch ohne Durchfüh
rung eines Verfahrens ZUr Feststellung der Dienstunfahigkeit erreicht. 

11.3 Das BMVlT und die ÖBB "ahme .. diesel! Sachverhalt zur Kenntnis. 

12.1 (J) Seit April 1997 war die Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen
bahnen (Eisenbahner-Versicherung) von den ÖBB mit den Untersuchun
gen zur Feststellung der Dienstfahigkeit von Bediensteten beauftragt. 
Die Eisenbahner-Versicherung hatte vertragsgemäß zu klären, ob der 
Bedienstete für den konkreten Arbeitsplatz diensttauglich war oder 
nicht. 

Eine Feststellung, ob die körperlichen und geistigen Fähigkeiten zur 
eingeschränkten Verwendung auf Ersatzarbeitsplätzen ausreichten, war 
- anders als im früheren bahnbetriebsärztlichen Verfahren - durch 
die Eisenbahner- Versicherung nicht zu treffen. 

(2) Von der Zuweisung eines Bediensteten zur Untersuchung bis zur 
abschließenden Erstellung des Leistungskalküls vergingen durchschnitt
lich zwei Monate. In dieser Zeit war der Bedienstete in der Regel im 
Krankenstand. 

Durchschnittlich )0 % der untersuchten Bediensteten wurden von der 
Versicherungsanstalt als dienstfahig beurteilt. 

(J) Beurteilt wurde nur, ob der Dienst - allenfalls mit Einschränkun
gen - verrichtet werden konnte. Therapien wurden nicht vorgeschla
gen, Prognosen nicht erstellt. Trotz des laut eigener Einschätzung Feh
lens eines besonderen Versetzungsschutzes verzichteten die ÖBB aus 
Datenschutzerwägungen auf weitergehende Informationen durch die 
Eisenbahner-Versicherung. Aus dem gleichen Grund gelangten die 
durch die Eisenbahner-Versicherung eingeholten fachärztlichen Atteste 
nicht zur Kenntnis der ÖBB. 

Die Mitteilungen der Ei.senbahner-Versicherung waren daher für die 
ÖBB nicht nachvollziehbar, obwohl diesen mangels eines eigenen Pen
sionsversicherungsträgers die abschließende Beurteilung über eine Wei
terverwendung des Bediensteten auf seinem bisherigen Arbeitsplatz 
oder seine Ruhestandsversetzung oblag. 

IVIT 

III-111 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)22 von 44

www.parlament.gv.at



R 

H 
A ! 

k ! 

� g i r Ruhestandsversetzungen bei den 
Österreichischen Bundesbahnen 

(4) Gemäß dem Deregulierungsgesetz-Öffentlicher Dienst 2002 benö
tigten krankheitsbedingte Ruhestandsversetzungen durch die ÖBB ab 
August 2002 zusätzlich die Zustimmung des BMF. Diese wurde seit
her nahezu lückenlos erteilt. Ein in diesem Zusammenhang von der 
Finanzprokurarur erstelltes Gutachten erachtete die Nachvollziehbar
keit der den Ruhestandsversetzungen zugrunde gelegten ärztlichen 
Atteste als unverziehtbar. 

Für ab August 2002 eingeleitete krankheitsbedingte Ruhestandsver
setzungen hatten die ÖBB weiters Befund und Gutachten von der 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (ab 2003: Pensionsver
sicherungsanstalt! anstelle der bisherigen Beauftragung der Eisenbah
ner-Versicherung einzuholen. Dazu waren bis November 2002 Ver
fahrens- und Abrecbnungsfragen zu klären, erst danach konnten die 
ÖBB erste Zuweisungen zur Untersuchung vornehmen. 

Bis Ende 2002 übermittelte die Pensionsversicherungsanstalt keine 
Gutachten an die ÖBB: Ende 2002 warteten bereits 544 im Kranken
stand befindliche Bundesbahnbeamte auf eine Erledigung der Beur
teilung ihres Gesundheitszustandes. Für die ÖBB bedeuteten die in der 
Wartezeit angefallenen Krankenstände eine Erhöhung der Personal
kosten um rd 9 Mill EUR. 

12.2 (l) Der RH bemängelte, dass die Beurteilung einer auch im Interesse 
der ÖBB gelegenen eingeschränkten Weiterverwendung an anderen 
Arbeitsplätzen weder im Leistungsvertrag mit der Eisenbahner-Versi
cherung enthalten noch durch die ÖBB selbst vorgenommen worden 
war. Er empfahl, künftig solche Beurteilungen sicherzustellen. 

(3! Kritisch war zu vermerken, dass die ÖBB in der Vergangenheit auf 
Informationen, welche die Nachvollziehbarkeit der den krankheitsbe
dingten Ruhestandsversetzungen zugrunde geiegIen ärztlichen Gut
achten Sichergestellt hätten, verzichtet hatten. 

(4! Wegen der erforderlichen Abklärung offener Fragen gelang eine 
rasche Umsetzung des Deregulierungsgesetzes-Öffentlicher Dienst 2002 
nicht. 

12.3 (I) Das BlvfVlT und die ÖBB rei/ren mir, dass im Rallmen der Begut
achtung VOll Bediellstetell durch die PCllsionsversicherullgsanstalt zur 
Fesrstellung der DiellSrfähigkeit nUllmehr ein Gesamtrestleistungskal
kül erstellt würde. Auf dieser Grundlage könne eine entsprechende Ver
l/Jelldungsmög/ichkeit ermittelt werden. 
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Zugleich l'enviesell die ÖBB jedoch auf die Besrimlllllllgcll des Bun
desba/",-Pensionsgesetzes. das in den Fällen einer krank/reilsbedingten 
Ruheslondsversellung die Prüfung geeigneter frsatzarbeitsplätze nichl 
lIer/Gllge. Selbsl bci eingeschränkter Verwclldungsmög/ichkeit auf eincm 
Ersatzarbeitsplarz härte der Bedieustete eilt Recht auf Ruhestandsver
setZ/mg über eigenes Ansuchen. Diese Reell/sallsiclll habe aucll das 
damalige BMLS dem BMF sclrriftliclr bestätigt. 

13.1 Der ärztlichen Beurteilung der Oienstfahigkeit im Rahmen von Pensio
nierungsverfahren legte die Eisenbahner-Versicherung die von den 
personalführenden Stellen der ÖBB dafür eigens erstellten ArbeilS
platzbeschreibungen zugrunde. Die ArbeilSplatzbeschreibungen waren 
formlos, teilweise wertend und individuell abgefasst. Den Beschrei
bungen fehlte es insbesondere bei der Beurteilung der Regelmäßigkeit 
und Unvermeidbarkeit körperlicher Erschwernisse an Aussagekraft. 

Der Beurteilung der Oienstfahigkeit von zur Gänze dienstfrei gestellten 
Personal vertretern legten die ÖBB in der Regel nicht die Arbeitsplatz
beschreibung als Personalvertreter zugrunde, sondern jene. die der -
fiktiven - besoldungsmäßigen Verwendung entsprach. 

13.2 Der RH bemängelte da Heranziehen von fiktiven ArbeilSplatzbeschrei
bungen zur Beurteilung der Oiensrfahigkeit dienstfrei gestellter Perso
nalvertreter. Er empfahl unter Hinweis auf die Grundsätze des AusfaUs
prinzips', auch bei dienstfrei gestellten Personalvertretem die tatsächlich 
ausgeübte Arbeit mit ihren jeweiligen Tätigkeitsinhalten und gegebe
nenfalls Erschwernissen darzustellen und der Beurteilung der Oienst
fahigkeit zugrunde zu legen . 

• Entsprechend den von Lehre und Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zum § 117 
des Arbeitsverfassungsgesetzes soll die Ausübung eines Mandates rur die Ptrsonal· 
venrtlung weder eine unzulässige Benachleiligung noch Voneile: nach sich ziehen. 

Weiters regte er an, im Rahmen einer Systemisierung aller Arbeits
plätze Mindeststandards für Arbeitsplatzbeschreibungen - nicht bloß 
zum Zwecke der Beurteilung der Oienstfahigkeit - auszuarbeiten. 

13.3 Das BMVIT ulld die ÖBB teillen mit, dass die Überprüfung der Dienst
fähigkeit freigestellter Persoltalvertrerer seither aufgrund des Arbeirs
plarzprojils in dieser Funktion, bei Beendigung des Mandates jedoch in 
der wieder aufgellommenen Venvendung, erfolge. Weiters seien im Zusam
mellwirkell mir der Pellsionsversiclrerungsansralt optimierte Arbeirsplatz
beschreibullgel/ bereits im Eh/salZ. 
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Krankenstände 

Ruhestandsversetzungen bei den 
Österreichischen Bundesbahnen 

14.1 Im Jahr 2001 verzeichneten die ÖBB insgesamt 1,26 Mi" Krankenstands
tage, die einen Personalaufwand von 161, 60 Mill EUR verursachten. 
Eine intemarionale Studie bescheinigte den ÖBB, dass sie im Vergleich 
zu anderen Bahnunternehmen zwar bei der Anzahl der Krankenstände 
im Minelfeld lagen, jedoch bei der durchschnittlichen Dauer mit 26 Tagen 
den Höchstwert erreichten. In der Altersgruppe ab 50  Jahren nahmen 
die jährl ichen Krankenstandstage mit durchschniltlich 71,5 Kalender
tagen sprunghaft zu. 

14.2 Der sprunghafte Anstieg der jährlichen Krankenstandstage ab dem 
50. Lebensjahr war nicht allein mit dem höheren Gesundheitsrisiko 
zu erklären. Vielmehr erschien in dieser Ausprägung ein Zusammen
hang zwischen Krankenstand und absehbarem Pensionsamritt nahe
liegend zu sein. 

14.3 Das BMVlT urld die ÖBB rlahmell dieserl Sari/verhall zur Kellllrnis. 

15.1 Von 1998 bis Juni 2002 betrug die durchschnittliche Anzahl an Kran
kenstandstagen in den letzten drei Arbeitsjahren vor der Ruhestandsver
setzung beim Regelpensionsanrritt (gesetzlich erforderliche Dienstjahre 
erftilltl 99 Kalendertage. Bei den übrigen - vorwiegend krankheits
bedingten - Ruhestandsversetzungen lag der Dreijahresdurchschnin 
hingegen bei 298 Kalendertagen, im Einzelfall bis zu 1035 Kalender
tagen. 

1 5.2 Der RH empfahl eine Intensivierung des seit 2001 automatisations
unterstülZlen Krankenstands-Controllings durch frühzeitige und ver
stärkte Einbindung der Dienstvorgesetzten. System und Umfang der 
derzeitigen arbeitsmedizinischen Maßnahmen sollten auf ihre Effek
tivität geprüft und gegebenenfalls optimiert werden. 

15.3 Das BMVIT ulld die ÖBB bel omen ill ihren Stellungllahmell das aktive 
BemüheIl der ÖBB, krallkellstandsbedillgle Abweselll/eitell durch zahl
reiche insnturionalisierle und illtensivierre MaßnahmeIl zu verrirlgem. 
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16 Insgesamt 4 % der Ruhestandsversetzungen durch die ÖBB wurden 
aus dienstlichen Interessen vorzeitig durchgeführt. Voraussetzung dafür 
war, dass der Bedarf für diesen Dienstposten wegfiel und keine Mög
lichkeit zur Versetzung auf eine gleichrangige Stelle gegeben war. Auch 
wiederholtes Fehlverhalten konnte zur Rubestandsversetzung aus dienst
lichen Interessen führen. 

Von dieser Maßnahme waren 1998 bis Ende 2002 rd 300 Bundesbahn
beamte betroffen. Darunter befanden sich wegen der Auflassung des 
betriebsärztlichen Dienstes der ÖBB im Jahr 1997 28 Bahn-Betriebs
ärzte im Durchschnittsaller von 47 Jahren. 

1 7  Die von 1998 bis 2002 in den Ruhestand versetzten Bundesbahnbeam
ten erhielten einen monatlichen Bruttoruhebezug von durchschnittlich 

2 1 1 6 EUR. Ehemalige Bedienstete in der Infrastruktur erhielten im 
Durchschnitt I 998 EUR, jene des Absatzbereiches 2 205 EUR. Deut
liche Unterschiede zeigten sich auch bei den Pensionsantrittsgründen. 
Die monatlichen Ruhebezüge der krankheitsbedingt dienstunfahigen 
Bediensteten blieben mit I 89 0 EUR weit unter jenen, die den vollen 
Ruhegenuss mit ausreichenden Dienstjahren bei den ÖBB erreicht hat
ten (2 8 14 EUR). 

18.1 ( I) Auch nach der Ausgliederung aus dem Bundeshaushalt verbUeb die 
fmanzielle Veranrworrung für die Pensionsgebarung der ÖBB beim Bund. 
Die kontinuierliche Personal reduktion der ÖBB wirkte mindernd auf 
deren an den Bund pauschal zu leistenden jährlicben Pensionsbeirrag. 
Der dem Bund verbleibendejährliche Ausgabensaldo' beim Kapitel 55 
Pensionen stieg von 1 ,027 Mrd EUR ( 199 3) auf 1 , 12 1 Mrd EUR ( 1997 )  
und seither weiter auf 1 ,2 1 3 Mrd EUR im Jahr 2003 . 

• Ausgaben ftir Pensionsleistungen der öße abzüglich der Einnahmen aus dem Pen
sionsbeitrag der ÖBß und aus den Pensionssirherungsbeiträgen der aktiven und pen
sionienen Bundesbahnbeamten 

(2) Mit dem Eisenbahnrechtsanpassungsgesetz 1997 - das unter ande
rem das BundesbahngeselZ 1992 novellierte - legte der Gesetzgeber 
eine stufenweise Anhebung des Pensionsbeitrags der ÖBB ab 200 3 jähr
lich um 0, 1 3  Prozentpunkte (von 26 % auf 30 %) fest. 
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Ruhestandsversetzungen bei den 
Österreichischen Bundesbahnen 

Zugleich wurde die finanzielle Verantwortung des Bundes für die Pen
sionsgebarung der ÖBB auf jenes Ausmaß begrenzt. das unter Verweis 
auf die im Dezember 1997 - zwischen dem Vorstand der ÖBB und der 
betrieblichen lnteressenvertrerung - vereinbarten Pensionsreformmaß
nahmen nachvollziehbar war. 

Diese Maßnahmen waren den in den Budgetbegleitgesetzen 1997 für 
andere Berufsgruppen gerroffenen Pensions reformen nachgebildet. Sie 
umfassten vor allem: 

- die Anpassung der Pensionen nach dem Anpassungssystem des ASVG 
ab 2000; 

- die Einführung von Teilpensionsregelungen beim Zusammentreffen 
von Erwerbseinkommen und Pension ab 200 1 ;  

- die schrittweise Einführung eines Durchrechnungszeitraums bei der 
Berechnung der Pension ab 200 3 ;  

- die Annäherung des Berechnungssystems der Nebengebühren bei der 
Pension an jenes der Bundesbeamten durch schrittweise Anhebung 
des pauschalierten Nebengebührendurchschnittssatzes VOn 10  % auf 
15 % ab 200 3. 

Kontrollkreise des Bundes zur Begrenzung seiner Pensionslast, insbe
sondere durch Vorlage oder Einsichtnahme in pensionsrelevante Unter
lagen der ÖBB, wurden dabei weder festgelegt noch eingerichtet. 

18.2 ( I )  Trotz der stufenweisen Anhebung der pauschalen Pensionsbeiträge 
werden diese durch weitere Pensionierungen bis zum Jahr 2033 gegen 
Null absinken, weil es dann keine aktiven Bundesbahnbeamten mehr 
geben wird. Mit einem Auslaufen der Pensionszahlungen des Bundes 
für pensionierte Bundesbahnbeamte ist aufgrund der durchschnittlichen 
Lebenserwartung bis etwa 2056 zu rechnen. 

(2) Der RJi empfahl dem BMVIT, in Abstimmung mit dem BMF ein 
Conrrolling für die Pensionsgebarung der ÖBB einzurichten, soweit die 
Pensionsgebarung gemäß dem Eisenbahnrechrsanpassungsgesetz 1997 
in der fmanziellen Verantwortung des Bundes liegt. Solche Kontroll
kreise ermöglichen es. für den Bund unwirtschaftliche. pensionsrele
vante Maßnahmen der ÖBB zu erkennen und abzustellen. 
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18.3 (2) Das BMVIT wies zur finanziellen Verallrrvorru'lg für die Pel/sions
gebaru'lg der äßß au/die im Einvemehmen mir dem ßMSG besrehcllde 
ZlIsröndigkeit des ßMF hili. Dieses habe zu/erzt ein eige>!es ßeteili
gU lIgsconrrolli'lgsysrem au/gebaur. 

19.1 Der RH untersuchte die Auswirkungen versch.iedener Gruppen von Bun
desbahnbeamten auf die Pensionsgebarung der ÖBB. Er erhob dazu 
die durchschnittliche Laufbahn eines Facharbeiters, eines Triebfahr
zeugführers sowie eines Sachbearbeiters mit Führungsaufgaben. Die
ser Erhebung lagen das Bundesbahn-Pensionsgesetz und die Gehahs
ansätze 2002 zugrunde. 

Facharbeiter Triebfahrzeug- Sachbearbeiter mit ÖBB-Gesamt-
führer Führungsaufgaben durchschnitt 

in EUR 

Bezug und Nebenbezüge bis 
zum 54. Lebensjahr 977 010 

Gesamteinnahmen des Bundes 
aus den Pensionsbei trägen 1 )  289 958 

Gesamtausgaben des Bundes 
rur die Pension2} 532 1 1 2  

Ausgabensaldo (Pensionsl.stl 
des Bundes gesamt 242 1 54 

1 458 7BB 

428 269 

821 469 

393 200 

1 365 966 

414 022 

I 224 035 

810 013  

t 1 1 9 825 

334 736 

753 598 

4 1 8 862 

I )  26 % des Aufwands der ÖSB für Bezug und Nebenbezüge der aktiven Bundesbahnbeamlcn plus 4,8 qto vom Bezug und 
Nebcngebuhrendurchschninssan der akliven Bundesbahnbeamten 

2) saldien um bis zu 4.8 � Pensionssicherungsbeilrägt' der pensionierten Bundesbahnbeamten und �lin,erbliebenen 

20 

Die Einnahmen des Bundes aus den Pensionsbeirrägen der ÖBB waten 
- abgesehen VOn den geringeren Anfangsgehältern im Vergleich zum 
pensionsbestimmenden Endbezug - auch deshalb niedrig, weil die Dienst
nehmer vor der Übernahme als Bundesbahnbeamte (frühestens mit 22 Jah
ren) zuerst ASVG-Beitragszahlungen leisteten. Damit wurden Pensions
beiträge an den Bund nur 32 Jahre - meist jedoch kürter - geleistet. 

Der nach dem Bundesbahn-Pensionsgesetz mögliche Pensionsantritt 
nach 34,5 Diensljahren plus 1 8  Monaten Wartefrist - somit frühes
tens mit 54 Lebensjahren - führte im Vergleich zum ASVG oder zum 
Bundesdienst (61 ,5 Lebensjahre) zu einer um 7 ,5 Jahre kürzeren Bei
tragszeit. Bezogen auf das tatsächliche durchschnittliche Pensionsan
trinsaher bei den ÖBB von 5 2,2 Jahren war die BeiLragszeit sogar um 
9, 3 Ja hre kürzer. 
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Ruhestandsverseuungen bei den 
Österreichischen Bundesbahnen 

Bei den Gruppen der Triebfahrzeugftihrer und Sachbearbeiter war der 
Ausgabensaldo des Bundes tTOtz annähernd gleicher Gesamteinnahmen 
auffallend unterschiedlich. Dies war vor allem durch unterschiedliche Ein
kommensverläufe im Berufsleben und die nach einem Durchschnittssatz 
bemessene. im Ruhebezug enthaltene Nebengebührenzulage begründet. 

Zunächst war der Pensionsbeitrag der aktiven Bundesbahnbeamten 
ftir ihre Nebenbezüge einheitlich von einem pauschalienen Nebenge
bührendurchschnittssatz zu berechnen. Letzterer betrug 10 'lb  vom jewei
ligen ruhegenussfahigen Monatsbezug. höchstens jedoch 204 EUR. 

Der damit erminelte Pauschalbetrag bildete beim Bediensteten die Be
messungsgrundlage sowohl für den Pensionsbeitrag an die ÖBB von 
den Nebenbe.zügen als auch für die im späteren Ruhebezug enthaltene 
Nebengebührenzulage. Demgegenüber hatten die ÖBB ihren Pensions
beitrag an den Bund von den tatsächlichen Nebengebühren zu leisten. 

Wenn die tatsächlichen Nebenbezüge während des Aktivstandes über 
dem gesetzlich festgelegten Nebengebührendurchschnittssatz (zB beim 
Triebfahrzeugführer) lagen. dann fielen beim Triebfahrzeugftihrer ein 
im Verhältnis zu seinen tatsächlich erhaltenen Nebenbezügen niedri
ger Pensionsbeitrag an die ÖBB sowie im Ruhestand eine niedrige Neben
gebührenzulage an. 

Lagen hingegen die tatsächlichen Nebenbezüge während des Aktivstan
des unter dem gesetzlich festgelegten Nebengebührendurchschnittssatz 
(zB beim Sachbearbeiter). dann rlelen beim Sachbearbeiter im Verhält
nis zu seinen tatsächlich erhaltenen niedrigen Nebenbezügen zwar ein 
hoher Pensionsbeirrag an die ÖBB.jedoch im Ruhestand eine entspre
chend höhere Nebengebührenzulage an. 

Beim Pensionsantrin eines Triebfahrzeugftihrers mit 6 1 .5 Lebensjah
ren waren die Pensionsauszahlungen des Bundes nahezu gleich hoch 
wie die Summe aus den entsprechenden Pensionsbeiträgen der ÖBB 
an den Bund und aus den AS VG-Beiträgen für den Bediensteten ab 
dem 18 . Lebensjahr. Hingegen wurde die Pensionslücke eines Sachbe
arbeiters mit Führungsaufgaben erst bei einer Ruhestandsversetzung 
nach 65 Lebensjahren geschlossen. 

Beim durchschnittlichen ÖBB-Pensionisten schloss sich die valorisiene 
Pensionslücke mit 62 Jahren und somit knapp 10 Jahre nach dem tat
sächlichen durchschnittlichen Pensionsanrrittsalter. 
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19.2 Der Grund für das Zuschusssystem lag im ungünstigen Verhältnis zwi
schen der Anzahl der Beitrags- zu den Pensionsjahren. Starke Bezugs
erhöhungen am Ende der Berufslaufbahn und die Auswirkungen der pau
schalierten NebengebührenzuJage erhöhten zusätzlich die Pensionslast des 
Bundes. Dieser Tendenz hat der Gesetzgeber - über das Eisenbahnrechts
anpassungsgeserz 1997 hinaus - auch im Budgetbegleitgesetz 2003 durch 
ein weiteres Bündel von Maßnahmen gegengesteuert. 

Laut den Erhebungen des RH erreichte im Jahr 2 002 kein einziger Ge
schäftsbereich der ÖBB einen Nebengebührensatz von 15 % des ruhe
genussf<ihigen Monatsbezuges; vielmehr lag er durchschnittlich bei 
10,42 %. Der RH empfahl daher dem BMVIT, die finanziellen Auswir

kungen des Nebengebührendurchschninssarzes zu prüfen und erfor
derlichenfalls dafür zu sorgen, dass wie bei anderen Pensionssystemen 
anstelle eines Durchschnitts alzes auf tatsächlich pensionsrelevante Zah
lungsflüsse abgestellt wird. 

Beim Beibehalten des Nebengebührendurchschnittssarzes wäre gege
benenfalls für eine Korrektur der ab 2003 gesetzlich festgelegten stufen
weisen Anhebung des Nebengebührendurchschninssatzes zu sorgen. 

19.3 Laut Stellungnahmen des BMVIT und der ÖBB beziehe sich die darge
stellte Laujballll eines Sachbearbeiters auf eine solche mit höchster Ein
stufung. 65 % der Sachbearbeiter würden aber mit einem niedrigeren 
Endgehalt in den Ruhestand treten, weshalb bei ilmen eine zum Teil 
wesentlich geringere PensiO/lSlücke als dargestellt entstehe. 

Das BMVTT venvies weiters auf die ausschließliche Zuständigkeit des 
Vorstandes der ÖBB fiir die Prüfung der AuswirkungeIl des Nebengebüh
rendurchsch nitlssatzes. Seitens des BMVTT gebe es diesbezüglich weder 
eine Mitwirkungskompetenz noch ein Weisungsrechr; auell sei keine Be
handlungspjliellt durch den Aufsicilisrat der ÖBB gegeben. 

ylT 
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Ruhestandsversetzungen bei den 
Österreichischen Bundesbahnen 

Sonstige rechtliche Rahmenbedingungen 

Rundungsregelung, 
Überstellungen und 
Vorrückungen 

Jubiläums
belohnungen 

BMVIT 

20.1 Das volle Ausmaß des Ruhegenusses wurde auch deshalb bereits nach 
34 ,5 Dienstjahren erreicht, weil die Pensionsansprüche gemäß dem Bun
desbahn-Pensionsgeselz nicht monatsbezogen, sondern auf ganze Jahre 
gerundet zu ermineln waren. 

Der Bundesbahnbeamte kam anlässlich der Ruhestandsversetzung dann 
in den Genuss einer ÜbersteIlung in die nächste höhere Gehaltsgruppe, 
wenn er innerhalb eines Zeitraums von eineinhalb Jahren nach der 
Ruhestandsversetzung die Voraussetzungen für die ÜbersteIlung in die 
höhere Gehaltsgruppe erfüllt hätte. Von der vorgeschriebenen Dauer 
der bisherigen Gehaltsgruppe musste der Bedienstete in bestimmten 
Fällen mindestens drei Jahre zurückgelegt haben. 

Bundesbahnbeamte rückten alle zwei Jahre in die nächsthöhere Gehalts
stufe ihrer Gehaltsgruppe - in die letzten beiden Gehaltsstufen nach 

jeweils drei Jahren - vor. War im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem 
Dienststand der für die nächste Vorrüüung - ausgenommen für die 
Vorrückung in die letzten beiden Gehaltsstufen - erforderliche Zeit
raum zur Hälfte verstrichen, dann war der Bedienstete so zu behan
deln, als ob die Vorruckung eingetreten wäre. 

20.2 Bei anderen Berufsgruppen waren dem Bundesbahn-Pensionsgesetz ver
gleichbare Regelungen nicht vorgesehen. Diese Regelungen waren für 
das kaufmännische Ergebnis der ÖBB weitgehend kostenneutral und 
für die betroffenen Pensionisten vorteilhaft; für den Bund als Träger 
der Pensionslast waren sie hingegen nachteilig. 

20.3 Das 8MVIT und die Ö88 nahmen diesen Saclrverlwl/ zur Kenn/nis. 

21.1 Bundesbahnbeamten konnte nach Vollendung einer Dienstzeit in den 
ÖBB von 25 Jahren eine Jubiläumsbelohnung in der Höhe des zweifa
chen. nach 4 0  Jahren des vierfachen Monatsbezuges gewährt werden. 
Das 40-jährige Dienstjubiläum kam aufgrund der Rundungsrege1ung 
bei Pensionsantritt in der Regel frühestens nach 35 Dienstjahren zur 
Anrechnung. Von 1998 bis Ende 200 2 zahlten die ÖBB 25 ,84 Mill EUR 
an Jubiläumsgeldern aus. 
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Für jene Bundesbahnbeamten, die auf ihr Ansuchen oder von Dienstes 
wegen nach Erreichen ihres Ruhegenuss-Höchstanspruchs in den dau
ernden Ruhestand versetzt wurden, galt gemäß einer Dienstanweisung 
die erforderliche Dienstzeit auch dann als erfüllt, wenn sie innerhalb 
von eineinhalb Jahren nach der Pensionierung erreicht worden wäre. 
Das 4 0-jährige Dienstjubiläum konnte in diesen Fällen somit bereits 
nach 33. 5 Dienstjahren zur Auszahlung gelangen. 

21.2 Das Pensionsrefonngese!z 2000 hat für Bundesbeamte und andere Berufs
gruppen den fruhestmöglichen Zeitpunkt zur Auszahlung des 4 0-jäh
rigen Dienstjubiläums auf 61.5 Lebensjahre hinaufgesetzt. Der RH emp
fahl. die erwähnte Dienstanweisung zu überdenken. 

21.3 Das BMVIT und die ÖBB teilteIl mir, dass die bemängelte Dienstmt
weisuilg betreffe,rd Jubiläumsbeloh'lUnge'l zwischenzeit/irlr ausgelau
fell sei. 

22.1 Insgesamt 7 5  % der 1998 bis Ende 200 2 in den Ruhestand versetzten 
Bundesbahnbeamten erhielten eine Urlaubsabfindung von durchschnitt
lich I 98 3 EUR, im Einzelfall bis zu 28 47 5 EUR. Die ÖBB wendeten 
im erwähnten Zeitraum dafür insgesamt 1 1,58 Mill EUR auf. Der An
spruch auf Erholungsurlaub verfiel innerhalb eines Jahres ab dem Ende 
des Urlaubsjahres, in welchem er entsranden war. Hinderten dienst
liche Grunde den rechtzeitigen Verbrauch, so verfiel er erst nach Ablauf 
eines weiteren Jahres. 

Eine Barablösung nicht verbrauchter Urlaubsanspruche war nicht statt
haft, außer das Dienstverhältnis endete vor ihrem möglichen Verbrauch. 
Da im Krankheitsfall kein Urlaub verbraucht werden konnte, häuften 
sich insbesondere während langer Krankenstände vor Pensionsantritt 
erhebliche Resturlaubszeiten an. 

22.2 Der RH bemängelte, dass im Zusammenhang mit Ruhestandsverset
zungen - auch ohne Nachweis dienstlicher Erfordernisse - Resrur
laube bis zu zwei Jahren nach dem letzten Urlaubsjahr abgefunden 
wurden. Er regte an. künftig diensdiche Erfordernisse nachvollzieh
bar zu dokumentieren und die Auszahlung von Urlaubsabfindungen 
für bereits verfallene Erholungsurlaube zu überdenken. 

III-111 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)32 von 44

www.parlament.gv.at



R 

H 

Teilpensionsregelung 

BMVIT 

Ruhestandsversetzungen bei den 
Österreichischen Bundesbahnen 

22.3 Das BMVlT und die ÖBB leillell mil, dass in die Durchsdlllirrsberrad1-
I1lI1g auch jene rd 2 5  % tier Dirne Urlaubsabfindung in tlen Ruhesrand 
verserlIen BediensteteIl einzubeziehen gewesell wärell. AuJgrund einer 
ellisprechellden Vorkehrung im TT-SySlem würtlell verJallene Urlaubsan
spruche "ir/rr melrr im akli1'en DiellSIverl1älinis vcrbraud11 oder bei 
Auf lösung des aktiveIl Diellslverhälll1isses als UrlG!/bsabfilldullg aus
bezahlt werdelI köm1m. 

23.1 Jene ab 2001 in den Ruhestand versetzten Bundesbahnbeamten, die 
zusätzlich zur Pension ein Erwerbseinkommen bezogen, hatten des
sen Höhe binnen 14 Tagen der pensionsauszahlenden Stelle zu meI
den. Sofern die Ruhestandsversetzung fUr diesen Personenkreis vor 
dem 6 5 . Lebensjahr erfolgte, ruhten bis zu einem Gesamteinkommen 
(Ruhestandsbezug plus Erwerbseinkommen) von 872,07 EUR 0 %, 

von den ersten weiteren 436.04 EUR 30 %, von weiteren 436,04 EUR 
40 % und von allen weiteren Beträgen 50 %. 

Der sich daraus ergebende Ruhensbetrag durfte weder die Höhe des 
Erwerbseinkommens noch maximal 50  % der Vollpension - entspre
chend einer Einschleifregelung bis 2005 - überschreiten. 

Nach dem 6 5 . Lebensjahr wandelte sich die Teilpension wieder in eine 
Vollpension um. 

In den Jahren 200 1 und 2002 meldeten fUnf ÖBB-Pensionisten zusätz-
1 iehe Erwerbseinkommen ; zwei von ihnen waren von der Teilpensions
regelung betroffen. Eine lückenlose Erfassung aller meldepflichrigen 
Ruhegenussbezieher war laut den ÖBB mangels Abgleichung mit den 
Daten der Sozialversicherungsträger nicht möglich. Die Teilpensions
regelung blieb bisher für den Bund budgetär unergiebig. 

23.2 Der Teilpensionsregelung fehlte mangels eingerichteter Konlrollkreise 
die Nachvollziehbarkeit. Nach Ansicht des RH war die extrem geringe 
Anzahl von Berroffenen mit den Lebenserfahrungen nicht in Einklang 
ZU bringen. Er empfahl dem BMV IT, in Abstimmung mit dem BMF 
fUr eine Nachvollziehbarkeit - ähnlich den für pensionierte Bundes
beamte geschaffenen Regelungen zur Überminlung personenbezoge
ner Daten über Einkünfte im Pensionsgesetz 19 6 5  - zu sorgen. 

23.3 Das BMVIT lIenvies il1 seiner Stellungnahme auJ die diesbezügliche Zu
släl1digkeir des BMF im Eillvernehmell mit dem BMSG. 
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Allgemeines Neben
bezugspauschale 
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24.1 Ab Mai 2002 bezogen die ÖBB das allgemeine Nebenbezugspauschale 
in die Gehaltsansätze ein. Zugleich führten die ÖBB eine Nebenbe
zugsreform zur Verbesserung der Übersichtlichkeit und zur Verwal
tungsvereinfachung durch. Infolge der Änderung stieg die Pensions
bemessungsgrundlage der Bediensteten um rd 5 %. Dies führte bei den 
ÖBB zu jährlichen Personalkostencinsparungen von 6,54 Mill EUR. 

Die Einbeziehung des allgemeinen Nebenbezugspauschales in die Gehalts
ansätze bewirkte im ersten Jahr (2002) bei den pensionsrelevanten Zah
lungsflüssen aus dieser Maßnahme einen Einnahmensaldo zugunsten 
des Bundes von 2 Mill EUR. Nach den Prognosen der ÖBB wird der Saldo 
bis 2005 auf Null sinken und sich dann bis 2028 zu einem Ausgaben
saldo zulastcn des Bundes von bis zu jährlich 45 MUI EUR umkehren. 

Erst in den Folgejahren wird bis zum Auslaufen der ÖBB-Pensionen 
(etwa 2056) der Ausgabensaldo wieder auf Null zurückgehen. Insge
samt wird diese Maßnahme den Bund mit voraussichtlichen Mehrkos
ten von rd 1 200 M ill EUR belasten. 

24.2 Die Einbeziehung des bis April 2002 nicht pensionswirksamen allge
meinen Nebenbezugspauschales in die Gehaltsansätze stellte einen 
ge onderten Anreiz zu einem PensionsanIrin noch im Jahr 2002 dar. 
Da eine solche Einbeziehung in dem - schon vorhin im Absatz Pen
sionsgebarung/Conlrolling - erwähnten gesetzlichen Maßnahmenbün
del aus dem Eisenbahnrechtsanpassungsgesetz 1997 nicht angeführt 
wa r, bezweifelte der RH die gesetzlich geforderte Nachvollziehbarkcit 
dieser Maßnahme. 

Ohne eine solche Nachvollzichbarkeit wären aber die fmanziellen Aus
wirkungen pensionsrechtlicher Maßnahmen von den ÖBB selbst zu tra
gen. Der RH empfahl dem BMV IT, in Abstimmung mit dem BMF die 
Nachvollziehbarkeit zu prüfen und gegebenenfalls die für den Bund 
drohenden Mehrkosten abzuwehren. 

24.3 Laur SrellUl1gllahmell des BMVTT ulld der ÖBB sei der Eil1bau des allge
meinen Nebenbezugspauschales der einzige Weg gewesen, um im Verhand
IUl1gsweg mir der Personalven rctu IIg die Schafful1g eines leistu J1gsoriel1lier
tell Nebellbezugssystems zu ermöglichel1. Die ÖBB erhielten dadurch 

jälrr/ich rd 6, 5 Mill EUR Diellsll1elunerbeirräge (A"merkullg der Redak
tioll: zusätzliclrc Pensiollsbeirrögc der ÖBB-Bediensteten, wek/re deli ÖBB 
verbleiben), wobei Dienstgeberbeirräge auch bereits vorher anfielen. 
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Dringliche Anfrage 

Ruhestandsversetzungen bei den 
Österreichischen Bundesbahnen 

Dies bewirke im Hinblick aufdie Nerropensionsbeirragsbelasrung des Diensr
gebers eine A,mäl,enmg an die im Werrbewero mir den ÖBB sreJrenden 
UllrenreJrmell. 

Zur geserzlich geforderteIl NacJII'ol/ziel,barkeir 1'011 MaßllaJrmell ,'enr'ies 
das BMVTr aucJr Jrier ergänzclld auf die beim BMF im Einven,cJrmcII ",ir 
delll BMSG gelegellc Vol/zugskomperellz. 

25.1 ( I )  In der 107. SilZung des Nationalrates (XXI. Gesetzgebungsperiode) 
am I J. Juni 2002 erging an die damalige Sundesministerin ftir öfTent
liehe Leistung und Spon. Dr Susanne Riess-Passer. eine dringliche Anfrage 
betrefTend eine ungerechtfertigt hohe Anzahl an krankheit bedingten 
RuhestandsverselZungen bei staatsnahen Unternehmen. insbesondere 
bei den ÖSS. Der RH i t den vier einzelnen Hinweisen (Pensionsan
trittsalter zwischen 52 und 5 6  Jahren) in der dringlichen Anfrage nach
gegangen. 

In jedem der vier Fälle hatte die Eisenbahner-Versicherung die Dienst
unfahigkeit anestien. Dies erfolgte nach Einholung ärztlicher Gutachten 
bzw eines beigebrachten Krankenhausbefundes in Verbindung mit den 
Arbeitsplatzbeschreibungen der ÖSB. Die ÖBB ftihnen daraufhin in drei 
Fällen die dauernde und in einem Fall die zeitliche Ruhestandsverset
zung durch. Eine Person verstarb im Jahr der RuheSlandsversetzung. 

(2) Der RH untersuchte auch einen Hinweis in der dringlichen Anfrage 
auf ausbezahlte Zielerreichungsprämien ftir den forcierten Personalab
bau durch Ruhestandsversetzungen. Der jährlich im Vorhinein vom 
Aufsichtsrat und Vorstand festgelegte Zielerreichungskatalog der ÖSS 
enthielt qualitative und quantitative Ziele. 

Ein herausragendes quantitatives Ziel war dabei die Verbesserung des 
wirtschaftlichen Ergebnisses der Geschäftsbereiche. Darin war auch 
der Personalaufwand mit 7 1 . 7  'lb des Betriebsaufwands als wesentliche 
Beuneilungsgröße enthalten. Die nach Zielerreichungsgraden abge
stuften Prämien betrafen im Jahr 2001 64 Führungskräfte bis zur drit
ten Entscheidungsebene. 

25.2 (2) Nach den Feststellungen des RH zahlten die ÖSB keine Prämien für 
Personalreduklionen oder für PersonalfreiselZungen einer bestimmten 
Altersgruppe. 

25.3 Das BMvrr ulld die ÖBB rei/ren ergällzend mir, dass im Zeirraum 1 998 

bis Ende 2002 die AngemessellJreir der ZielerreicJlUngsprämien zweimal 
durcJr die imenre Revi ion der ÖBB überprüft worden sei. 

27 

III-111 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 35 von 44

www.parlament.gv.at



Einzelne Ruhe
standsversetzungen 

28 

R 
-

H 

26.1 Der RH stellte bei seinen rd 300 Stichproben und bei der Auswertung 
der insgesamt rd 7 200 RuhestandsverselZungen durch die ÖBB im Über
prüfungszeitraum einzelne Sachverhalte fest. die sich für den Bund als 
Träger der Pensionslast nachteilig auswirkten. 

26.2 Im Einzelnen waren zu beanstanden : 

( I ) Die Durchführung einer Beförderung während des wegen Dienst
unfähigkeit anhängigen Pensionierungsverfahrens (Mitglied eines Gemein
derates, Pensionsantriusalter 54 Jahre). 

(2 ) Die Übermilliung einer unzutreffenden ArbeitsplalZbeschreibung 
an die Ei enbahner-Versicherung (Mitglied eines Landtages, Pensions
amrinsalter 49 Jahre). 

D) Die zu Unrecht zuerkannte Begünstigung gemäß § 9 des Bundes
bahn-PensionsgeselZcs (Hinzu rechnung von bis zu zehn Jahren für 
die Berechnung des Ausmaßes des Ruhegenusses bei Erwerbsunfähig
keit, Pensionsantrillsalter 40 Jahre). 

(4) In zwei Fällen das Fehlen objektiver Maßstäbe beim Pensionie
rungsgrund des Wegfalls des Bedarfs des Dienstpostens (Ruhestands
versetzung aus dienstlichen Interessen, Pensionsantriusalter 49 und 
5 1  Jahre), wovon eine Versetzung in den zeitlichen Ruhestand durch
geführt worden war. 

Der RH kritisierte die dem Bund daraus erwachsenden voraussichtlichen 
Mehrkosten in der Höhe von insgesamt rd 1 Mill EUR. Zugleich erblickte 
der RH in den aufgezeigten Sachverhalten Beispiele für das von ihm emp
fohlene Controlling, um für den Bund unwirtschaftliche pensionsrele
vante Maßnahmen der ÖBB künftig zu erkennen und abzustellen. 

26.3 /n illren Slel/ungnaillnell tei/lell das BMVlT und die ÖBB mit, dass 

(I) im Rahmen des Personalconrrol/ings der ÖBB kÜllftig noch stärker da
rauf geachtet ll'erde, währe/ld eines laufellden Pensionierullgsveifahrens 
kei lIe Beforderu IIgell ,'orzu lieh men; 

(2) selbsl bei WiederauftlOhme riner niedrigeren Vmuelldullg die höhere be
soldullgsrechtliche Stellullgjiir die spätere Bemessung des Ruhegenusses 
herallzuziel,ell geUfesell u'äre. Deshalb fehle riller deli BUlld belastendeIl 
Vergleichsrechllull9 die arbeitsrechlliche Gnmdlage. Weiters wäre bei 
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Österreichischen Bundesbahnen 

Schluss
bemerkungen 

MvIT 

mangelnder VmJjf,ulungsmöglirl,keit auf der lUletzl im,egelrabten PLanstelle 
altemotiv dic Rul,eslOndsvfrsctz,mg aus dielLStlie/w, LIlIeressen möglich 
gewesen. Auf die Tatsache der u"zutreffende" Arbeitsplalzbeschreibullg 
ginge" die Srellung"ahme" nicht gcso"dert ci,,; 

(3) dic zu Unrccht zuerkOlmre Begünsrigung gemäß § 9 des Bu"desballll
PensionsgcsclZcs widcrrufc" wurdc; 

(4) die Rcaktivierung im erwählllen Einzelfall aus dem zeitlichen Ruhe
stand erfolgt sei. Zum Pensio"icru"gsgrund des Wegfalls des Bedarfs des 
Difllstpostens wiesel' das BMVTf u"d die ÖBB außerdcm auf das Bernühe" 
der ÖBB hin, jede" Ei"zelfall auf das Zutreffen der gesetzlichc" Voraus
setz'lIIgell zu übcrprüfc" lind zu dokulllc"tieren. Dabei würdc" übcrwie
gend i" der Per50" des Bedie"smen geLegc"c Grü"dc, die nachhaltig 
eine" produktiven Einsatz verhi"denen, ausschlaggebclld seilI. 

27 In den rd 300 Stichproben sowie bei Auswertung der insgesamt rd 

7 200 Ruhestandsversetzungen im Zeitraum 1998 bis Juni 2002 war 

das Bemühen der ÖBB um Beachtung der maßgeblichen Vorschrif

ten nachvollziehbar. Ein Einwirken der ÖBB auf ihre Bediensteten 

zum vorzeitigen Pensionsantritt konnte nicht festgestellt werden. 

Zusammenfassend empfahl der RH 

dem BMVIT in Abst immung mit dem BMF: 

( 1 )  Es wäre ein Controlling rur die Pensionsgebarung der ÖBB ein

zurichten, soweit die Pensionsgebarung gemäß dem Eisenbahnrechts

anpassungsgesetz 1997 in der finanziellen Verantwortung des Bun

des Uährlicher Ausgabensaldo rd 1 200 Mil l  EUR) liegt. 

(2 ) Die f,"anziellen Auswirkungen des gesetzlich festgelegten Neben

gebührendurchschnittssatzes wären zu prüfen und erforderlichenfalls 

dafür zu sorgen, dass wie bei anderen Pensionssystemen anstelle 

eines DurchscbniUssatzes auf tatsächlich pensionsrelevante Zah

lungsflüsse abgestellt wird. 

(3 )  Die Nachvollziehbarkeit des von den ÖBB im Jahr 2002 in die Ge

haJtsaosätze einbezogenen allgemeinen NebenbezugspauschaJes wäre 

zu prüfen und gegebenenfalls die für den Bund drohenden Mehr

kosten von insgesamt rd 1 200 Mill EUR abzuwehren. 

29 
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(4) Es wäre für eine Nachvollziehbarkeit der Teilpensionsregelung 

- ähnlich den für pensionierte Bundesbeamte geschaffenen Rege

lungen zur Übermittlung personenbezogener Daten über Einkünfte 

im Pensionsgesetz 1 965 - zu sorgen. 

den ÖBB:  

(5 )  Auf der Grundlage des Gesamtrestleistungskalküls der Pensions

versicherungsanstalt wäre eine entsprechende Verwendungsmöglich

keit in jedem Einzelfall zu ermitteln. 

(6) Beim Pensionierungsgrund des Wegfalls de Arbeitsplatzes soll

ten objektive Maßstäbe angewendet werden, die eine Überprüfung 

jedes Einzelfalls auf das Zutreffen der gesetzlichen Voraussetzungen 

sicherstellen. 

(7) Im Rahmen einer Systemisierung aller ÖBB-Arbeitsplätze wären 

Mindeststandards für Arbeitsplatzbeschreibungen auszuarbeiten. 

(8) Bei dienstfrei gestellten Persona!vertretern wäre die tatsächlich 

ausgeübte Arbeit mit ihren jeweiligen Tätigkeitsinhalten und gege

benenfalls E rschwernissen darzustellen und der Beurteilung der 

Dienstfahigkeit zugrunde zu legen. 

(9) Jubiläumsbelohnungen für 40 Diensljahre sollten frühestens nach 

3 5  Dienstjahren zuerkannt werden. 

( 1 0) Die dienstlichen Erfordernisse, die den Urlaubsantritt behindern, 

wären künftig nachvollziehbar zu dokumentieren. Die Auszahlung 

von Urlaubsabfmdungen für bereits verfallene Erholungsurlaube soUte 

überdacht werden. 

( 1 1 ) BefOrderungen während eines laufenden Pensionierungsver

fahrens wären zu unterlassen. 

( 1 2) Das Krankenstands-Controlling sollte durch frühzeitige und ver

stärkte Einbindung der Dienstvorgesetzten intensiviert werden. 

Wien. im November 2004 

Der Präsident: 

Dr losef Moser 

B V T 
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A N H A N G  

Entscheidungsträger 

(Aufsichtsratsvorsitzende und 
deren Stellvertreter 
sowie Vorstandsmitglieder) 

der überprüften Unternehmung 

Anmerkung: 

Entscheidungsträger 

im Amt befindliche Entscheidungsträger in Blaudruck 

3 1  
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

B 

Österreichische Bundesbahnen 

Dr Helmut SCHUSTER 
(25. März 1993  bis 6. März 2001) 

Franz R.  ROlTMEYER 
(8. März 2001 bis 1 7. Mai 2004) 

Dr Wolfgang RElTHOFER 

(seit 1 7. Mai 2004) 

DDr Anton HESCHGL 
(25. März 1 993  bis 28. April 1998) 

Dl Dr Rudolf STREICHER 
(28. April 1 998 bis 8. März 2001 )  

D r  Heinz DÜRR 
(8 .  März 2001 bis 5 .  März 2002) 

Dr Wolfgang REITHOFER 
(2. Mai 2002 bis 1 7. Mai 2004) 

f'ranz RAUCH 

(seit 1 7. Mai 2004) 

Gerhard NOWAK 

(26. März 1 996 bis I .  Oktober 1 999) 

Wilh�ln1 I IABfRZETrL 

(seit I .  Oktober 1999) 

Entscheidungsträger 

3 3  
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Vorstand 

Generaldirektor 

Generaldirektor

Stellvertreter 

Mitglieder 

34 

Dl Dr Helmut DRA.XLER 

( I .  August 1 993 bis 3 1 .  Juli 2001) 

Dipl-Bw Rüdiger vorm WALDE 

(seit I .  August 200 I )  

D l  Helmut HAlNITZ 

( I .  März 1 982 bis 3 1 .  Jänner 2003) 

Mag Anton HOSER 

( I .  August 1 997 bis 3 1 .  Juli 2001 ) 

Dl Fritz PROKSCH 

( I .  August 1 993 bis 3 1 .  Juli 2001 ) 

Dr Gerhard STINDL 

( I .  August 1 997 bis 3 1 .  Juli 2001 ) 

Ferdinand SCHMIDT 
(seit I .  August 2001 )  

D I  Dr Alrred ZIMMERMANN 
(seit I. Jänner 2003) 

Mag Erich SÖLLINGER 
(seit I.  Mai 2003) 
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